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URTEIL BGER 1C_262/2024 
 

ISOS UND NUTZUNGSPLANUNG 

 

Vorliegend sind weder die Voraussetzungen für eine akzessorische Überprüfung des Rah-
mennutzungsplans erfüllt noch wurde das ISOS bei der Erarbeitung des Sondernutzungs-
plans vollends ausser Acht gelassen. Das Baugrundstück liegt rechtmässig in einer 
Bauzone. Die Berücksichtigung des ISOS kann sich nur noch auf das Wie der Überbauung 
beziehen, nicht mehr auf das Ob.  

En l'espèce les conditions d'un contrôle préjudiciel du plan d'affectation ne sont pas remplies et 
l'ISOS n'a pas été totalement ignoré lors de l'élaboration du plan d'affectation spécial. La parcelle 
en question est donc légalement située dans une zone à bâtir. La prise en compte de l’ISOS ne 
peut plus porter que sur la manière de construire, et non plus sur l’opportunité de le faire. 

Nelle fattispecie, le condizioni per un esame preventivo del piano di destinazione non sono soddi-
sfatte e l'ISOS non è stato completamente ignorato durante l'elaborazione del piano particolareg-
giato. Il terreno interessato è quindi legalmente situato in una zona edificabile. La presa in conside-
razione dell'ISOS può riguardare solo il modo di costruire e non più l'opportunità di farlo. 
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ISOS UND NUTZUNGSPLANUNG 

 
Zusammenfassung aus: Urteilssammlung EspaceSuisse Nr. 7046 

 

 

Das Grundstück Nr. 378 bildet das Areal Obermühle 
Baar. Der nördliche Teil des Baugrundstücks befindet 
sich in der Wohnzone 3 (W3), der südliche Teil in der 
Wohn- und Arbeitszone 4 (WA4). Der Kern des Areals 
rund um die ehemalige Mühle ist gemäss dem or-
dentlichen Bebauungsplan (oBP) Obermühle bebaut. 
Der Perimeter dieses Bebauungsplans umfasst neben 
dem Kernbereich die Zufahrt ab der Langgasse. Auf 
dem noch unbebauten südlichen Teil des Areals soll 
eine Wohnüberbauung mit Gewerbeanteil realisiert 
werden. Das Projekt soll im einfachen Bebauungsplan 
(eBP) Obermühle Süd grundeigentümerverbindlich ge-
sichert werden. Weil das Projekt Obermühle Süd den 
gesamten südlichen Teil des Areals umfasst, hat die-
ses Auswirkungen auf einzelne Inhalte des oBP Ober-
mühle im Bereich der Zufahrt. Der oBP Obermühle soll 
daher in Koordination mit dem Verfahren zum eBP 
Obermühle Süd teilrevidiert werden.  

Auf dem Baugrundstück befindet sich das Industrie-
ensemble Obermühle, dessen Gebäude im Inventar 
der schützenswerten Denkmäler des Kantons Zug auf-
geführt sind. Zudem befinden sich auf dem Baugrund-
stück zwei denkmalgeschützte Villen, die direkt an die 
südlich unbebaute Freifläche des Baugrundstücks an-
grenzen und zum Mühle-Ensemble dazugehören. Süd-
östlich angrenzend an das Baugrundstück befindet 
sich entlang der Langgasse auf dem Grundstück Nr. 
421 das Brauerei-Ensemble, das ebenfalls unter Denk-
malschutz steht. Die Baarer Brauerei ist eng mit der 
Geschichte der Spinnerei an der Lorze verbunden. Die 
Gebäude der Brauerei sind ein ortsprägendes Ensem-
ble der Industriekultur von grosser wirtschafts- und 
technikgeschichtlicher Bedeutung und besitzen einen 
typologischen Seltenheitswert. Die Spinnerei an der 
Lorze, zu der auch das Industrieensemble Obermühle 
und das Brauerei-Ensemble gehören, ist im ISOS ver-
zeichnet.   

Das aus einem Studienauftrag hervorgegangene Sie-
gerprojekt sieht im südlichen Teil des Baugrund-
stücks eine kammähnliche Bebauung mit 3-5-ge-
schossigen Längs- bzw. Zeilenbauten vor. Am 15. Juni 
2021 erliess der Gemeinderat Baar den eBP Ober-
mühle Süd unter dem Vorbehalt, dass auch die Teilre-
vision des oBP Obermühle in Rechtskraft erwächst. 
Umgekehrt beschloss er die Teilrevision des Bebau-
ungs- und Baulinienplans Obermühle unter dem Vor-
behalt, dass der eBP in Rechtskraft erwächst.  

Die von A. und B. gegen diese Beschlüsse eingereich-
ten Beschwerden wies der Regierungsrat ab und ge-
nehmigte die Teilrevision des Bebauungs- und Bauli-
nienplans Obermühle. Das Verwaltungsgericht wies 
eine dagegen erhobene Beschwerde von A. und B. ab. 
Dagegen erhoben A. und B. Beschwerde vor Bundes-
gericht.  

E. 4: Die Beschwerdeführenden kritisieren, dass das ISOS 
in der kantonalen Richtplanung und in der kommunalen 
Nutzungsplanung - sinngemäss beschränkt auf das Gebiet 
der Obermühle Süd in Baar - ungenügend einbezogen 
worden sei.   

Die Spinnerei an der Lorze, zu der auch das Industrieen-
semble Obermühle auf dem Baugrundstück und das Brau-
erei-Ensemble gehören, ist als Objekt im ISOS verzeich-
net. Das betroffene Baugrundstück liegt im Umgebungs-
schutz schützenswerter Baudenkmäler. Im ISOS gehört 
das Baugrundstück zum Ortsbild von nationaler Bedeu-
tung "Spinnerei an der Lorze" und wird als Umgebungs-
zone V mit Erhaltungsziel a deklariert. Benannt wird die 
Umgebungszone V als "Vorgelände der Obermühle, fla-
ches Wiesland, wichtig für die Gliederung des Orts".  

Das Areal Obermühle und seine Umgebung wird im ISOS 
wie folgt beschrieben: "Weiter westlich in Richtung Baar 
gibt eine grössere Wiesfläche die Sicht auf die Obermühle 
frei. [...] Zum heutigen Bestand gehören ein grosses Öko-
nomiegebäude in Backstein und zwei gleichartige klassi-
zistische Herrschaftshäuser am Ende eines baumgesäum-
ten Zufahrtsweges. Weitherum sichtbar sind die hoch ra-
genden Betonquader der Getreidesilos. [...] Mit Ausnahme 
der 'Höllhäuser' am schattigen Eingang zum Lorzentobel 
werden die historischen Ortsteile mehrseitig von unüber-
sichtlichen Neubauten bedrängt. Umso wichtiger gewor-
den sind die noch unverbauten Nahbereiche. Das Wies-
land (V) an der Langgasse gewährleistet den räumlichen 
Bezug der Mühlebauten zur Spinnerei und zugleich nach 
Baar. Freie Sicht auf die alten Industriebauten bietet der 
östliche, von der Sihlbruggstrasse und der Lorze be-
grenzte Hang."   

Der ISOS-Eintrag "Spinnerei an der Lorze", der die Ober-
mühle Süd umfasst, stammt aus dem Jahr 2002. Die Bau-
ordnung samt Zonenplan wurde am 27. März 2007 vom 
Regierungsrat genehmigt. Gegen den Genehmigungsbe-
schluss gingen keine Beschwerden ein. Der kantonale 
Richtplan vom 28. Januar 2004, auf den sich die kommu-
nale Ortsplanung stützte, enthielt die Bestimmung, dass 
die Gemeinden und der Kanton das Inventar der schüt-
zenswerten Ortsbilder der Schweiz als Planungshilfe bei-
ziehen. Für die Spinnerei wurde im Rahmen der Revision 
der Nutzungsplanung im Jahr 2005 vor diesem Hinter-
grund neu eine Ortsbildschutzzone erlassen. Hingegen 
wurde die Obermühle Süd in der Bauzone (W3 bzw. WA4) 
belassen.  

Die Beschwerdeführenden haben damals weder den Zo-
nenplan noch die Vorschriften der Bauordnung angefoch-
ten, obwohl ihnen dies möglich gewesen wäre. Nicht zu 
überzeugen vermag namentlich das Vorbringen der Be-
schwerdeführenden, wonach sich die rechtlichen Verhält-
nisse nachträglich erheblich geändert hätten, da die Be-
deutung des ISOS und die Pflicht zu dessen Berücksichti-
gung für die Kantone und die Gemeinden erst mit BGE 
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135 II 209 aus dem Jahr 2009 und geklärt worden sei. Das 
Bundesgericht erachtet diese rechtliche Veränderung nicht 
als ausreichende nachträgliche Entwicklung für eine vor-
frageweise Überprüfung der Nutzungsplanung auf die Ver-
einbarkeit mit dem Bundesinventar (siehe: US EspaceSu-
isse Nr. 6251). Dasselbe gilt für die am 1. Juli 2010 in 
Kraft getretene, ausdrückliche Berücksichtigungspflicht in 
Art. 4a der altrechtlichen Verordnung über das Bundesin-
ventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz 
(heute: Art. 11 VISOS; siehe: US EspaceSuisse Nr. 6251). 
Auch der Umstand, dass mit der Revision des RPG, die 
am 1. Mai 2014 in Kraft getreten ist, die Siedlungsentwick-
lung nach innen als Ziel der Raumplanung ins Bundes-
recht eingeführt wurde, reicht weder für sich noch in Ver-
bindung mit den vorgenannten Rechtsänderungen dazu 
aus, eine erhebliche Änderung der Verhältnisse im Sinne 
von Art. 21 Abs. 2 RPG zu begründen (siehe: US Espace-
Suisse Nr. 6028). Es ist zudem unzutreffend, dass das 
ISOS bei der Erarbeitung des Bebauungsplans vollends 
ausser Acht gelassen wurde.   

Die Voraussetzungen einer akzessorischen Überprüfung 
der Grundnutzungsordnung der Gemeinde Baar sind da-
her nicht gegeben, weshalb gegenwärtig die von den Be-
schwerdeführenden verlangte parzellenscharfe und grund-
eigentümerverbindliche Umsetzung des ISOS in der kom-
munalen Grundnutzungsordnung in dem Sinne, dass das 
Baugrundstück z.B. einer Nichtbauzone zuzuweisen wäre, 
nicht zu erfolgen hat.   

Soweit die Beschwerdeführenden den Richtplan kritisie-
ren, sind sie ebenfalls nicht zu hören. Kann die Grundnut-
zungsordnung nicht mehr angefochten werden, ist auch 
eine akzessorische Infragestellung des Richtplans 

ausgeschlossen, soweit es wie vorliegend um Fragen 
geht, die just im Grundnutzungsplan umgesetzt wurden 
und die Tragweite der Eigentumsbeschränkungen insoweit 
bereits aus der Grundnutzungsordnung erkennbar waren.   

Können der Richtplan und die Grundnutzungsordnung 
nicht angefochten werden und weist Letztere das fragliche 
Grundstück einer Bauzone zu, kann ein darauf gestützter 
einfacher Bebauungsplan nicht dahingehend kritisiert wer-
den, dass dieser die Überbauung der Bauparzelle zulässt. 
Das diesbezügliche Ob ist in diesem Stadium der Planung 
entschieden, zur Disposition steht, zu einem gewissen 
Grad, einzig das Wie. Entsprechend kann sich auch die 
Berücksichtigung des ISOS nur noch auf das Wie bezie-
hen. Über weite Strecken kritisieren die Beschwerdefüh-
renden jedoch einzig das Ob (die Nichtumsetzung der 
ISOS-Empfehlung eines absoluten Bauverbots) sowie die 
Richtplanung und die Grundnutzungsordnung. Insoweit 
sind sie nicht zu hören.    

Selbst wo die Beschwerdeführenden die angeblich unge-
nügende Berücksichtigung des ISOS bei der Teilrevision 
des oBP Obermühle Süd bzw. im Verfahren zum Erlass 
des eBP kritisieren, setzt ihre Argumentation im Grunde 
voraus, dass das ISOS in der Grundnutzungsordnung un-
berücksichtigt blieb. Entgegen der Ansicht der Beschwer-
deführenden ist es zudem nicht willkürlich, wenn die Vo-
rinstanz die angefochtenen Planungserlasse schützt, ob-
wohl diese im Gegensatz zum ISOS und zum einschlägi-
gen Inventarblatt des kantonalen Amts für Denkmalpflege 
die Überbauung der Bauparzelle zulassen.  

Die Beschwerde ist abzuweisen.  
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URTEIL IM ORIGINAL 

Bundesgericht  
Tribunal fédéral  
Tribunale federale  
Tribunal federal  
 
1C_262/2024   
 
 
Urteil vom 22. August 2025   
 
I. öffentlich-rechtliche Abteilung   
  
Besetzung  
Bundesrichter Haag, Präsident,  
Bundesrichter Kneubühler, Müller,  
Gerichtsschreiber Bisaz.  
  
Verfahrensbeteiligte  
1. A.________,  
2. B.________,  
Beschwerdeführende,  
beide vertreten durch Herrn Dr. Meinrad Huser,  
  
gegen   
  
C.________ AG,  
Beschwerdegegnerin,  
vertreten durch Rechtsanwalt Christoph Schweiger,  
  
Gemeinderat Baar, Rathausstrasse 2, 6340 Baar,  
Regierungsrat des Kantons Zug, Regierungsge-
bäude, Seestrasse 2, 6301 Zug.  
  
Gegenstand  
Teilrevision Bebauungs- und Baulinienplan Ober-
mühle / Einfacher Bebauungsplan Obermühle Süd, 
Baar,  
  
Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsge-
richts des Kantons Zug, Verwaltungsrechtliche Kam-
mer, vom 6. März 2024 (V 2023 15).  
  
  
Sachverhalt:   
  
A.   
Das Grundstück Nr. 378 bildet das Areal Ober-
mühle, nordöstlich des Zentrums von Baar. Es steht 
im Alleineigentum der C.________ AG. Gemäss Zo-
nenplan der Gemeinde Baar befindet sich der nördli-
che Teil des Baugrundstücks in der Wohnzone 3 
(W3) und der südliche Parzellenteil in der Wohn- 
und Arbeitszone 4 (WA4). Der Kern des Areals rund 
um die ehemalige Mühle ist gemäss dem rechtsgülti-
gen ordentlichen Bebauungsplan (oBP) Obermühle 
aus dem Jahr 2003 (revidiert im Jahr 2008) bebaut. 
Der Perimeter dieses Bebauungsplans umfasst ne-
ben dem Kernbereich die Zufahrt ab der Langgasse. 
Auf dem noch unbebauten südlichen Teil des Areals 
soll eine Wohnüberbauung mit Gewerbeanteil 

realisiert werden. Hierfür wurde im Jahr 2008 ein 
städtebauliches Studienverfahren durchgeführt. Die-
ses diente als Grundlage für den Quartiergestal-
tungsplan (QGP) Obermüli Süd im Jahr 2015. In der 
Folge wurde das Bebauungskonzept aus dem Quar-
tiergestaltungsplan zu einem Rahmenprojekt und zu 
einem Gesamtkonzept Freiraum vertieft. Die Vertie-
fungen sollen im einfachen Bebauungsplan (eBP) 
Obermühle Süd grundeigentümerverbindlich gesi-
chert und die im Quartiergestaltungsplan geforderte 
Arealbebauungsplanpflicht abgelöst werden. Der 
Perimeter des eBP Obermühle Süd umfasst die Flä-
chen östlich und westlich des rechtsgültigen oBP 
Obermühle. Weil das Projekt Obermühle Süd den 
gesamten südlichen Teil des Areals umfasst, hat 
dieses Auswirkungen auf einzelne Inhalte des oBP 
Obermühle im Bereich der Zufahrt. Der oBP Ober-
mühle soll daher in Koordination mit dem Verfahren 
zum eBP Obermühle Süd teilrevidiert werden.  
Im nördlichen Teil des Grundstücks Nr. 378 befindet 
sich das Industrieensemble Obermühle mit dem Tur-
binenhaus/Wasserkraftanlage, einem Wohn-
haus/Geschäftshaus (Obermühle 8) und einem 
Mehrfamilienhaus (Obermühle 10). Diese Gebäude 
sind im Inventar der schützenswerten Denkmäler 
des Kantons Zug aufgeführt. Das Turbinenhaus/die 
Wasserkraftanlage ist im Inventarblatt AssNr. 216h 
beschrieben. Das Turbinenhaus wird als besonderes 
technisches Denkmal gewürdigt. Das Wohn-
haus/Geschäftshaus (Obermühle 8; früher Mühlen-
gebäude) ist im Inventarblatt AssNr. 216d beschrie-
ben. Der Industriekomplex Obermühle am Rande 
der Wiese nördlich der Langgasse ist im Zuge der 
Industrialisierung historisch gewachsen und besitzt 
Bauwerke verschiedener Epochen, zu denen auch 
das Mühlengebäude zählt, das heute stark moderni-
siert ist. Das Mehrfamilienhaus (Obermühle 10) ist 
im Inventarblatt AssNr. 216o beschrieben. Ebenfalls 
im nördlichen Teil befinden sich die beiden Villen, 
die unter Denkmalschutz stehen und direkt an die 
südlich unbebaute Freifläche des Grundstücks Nr. 
378 angrenzen und zum Mühle-Ensemble dazuge-
hören. Die Inventarblätter (AssNrn. 216a und 216f) 
betreffend die beiden Villen sagen Folgendes: "Das 
Mühle-Ensemble ist im Zuge der Industrialisierung 
historisch gewachsen und besitzt Bauwerke ver-
schiedenster Epochen, zu denen auch die Villen 
Obermühle 1 und 2 zählen. Die Obermühle ist histo-
risch bedeutend für Baar und gilt als Denkmal der 
Architektur- und Technikgeschichte. Durch die Lage 
an einer freien Wiese hat das Bauensemble eine be-
deutende ortsbildprägende Wirkung. Die Baugruppe 
ist durch die als Pendants wirkenden Wohnhäuser, 
die beidseits des von der Langgasse axial geführten 
Zufahrtsweges stehen, sowie durch die nördlich von 
ihnen locker angeordneten Betriebs- und Nebenge-
bäude charakterisiert. Dominierend sind die hochra-
genden neueren Betonsilos von 1962 und 1975, die 
heute zu Wohnzwecken umgenutzt und ein weithin 
sichtbares Wahrzeichen darstellen." Südöstlich 
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direkt angrenzend an das Grundstück Nr. 378 befin-
det sich entlang der Langgasse auf dem Grundstück 
Nr. 421 das Brauerei-Ensemble, das ebenfalls unter 
Denkmalschutz steht. Dieses besteht aus dem Brun-
nenhaus/der Pumpanlage, dem Silo/der Schrot-
mühle sowie dem Gasthaus. Gemäss den Inventar-
blättern (AssNrn. 352g, 352b und 352a) ist die Baa-
rer Brauerei eng mit der Geschichte der Spinnerei 
an der Lorze verbunden. Die Gebäude der Brauerei 
sind ein ortsprägendes Ensemble der Industriekultur 
von grosser wirtschafts- und technikgeschichtlicher 
Bedeutung und besitzen einen typologischen Selten-
heitswert.  
Die Spinnerei an der Lorze (Baar), zu der auch das 
Industrieensemble Obermühle auf dem Grundstück 
Nr. 378 und das Brauerei-Ensemble gehören, ist als 
Objekt 5227 im Anhang des ISOS (Bundesinventar 
der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von na-
tionaler Bedeutung) verzeichnet. Das betroffene 
Baugrundstück Nr. 378 liegt im Umgebungsschutz 
schützenswerter Baudenkmäler. Im ISOS gehört das 
Baugrundstück zum Ortsbild von nationaler Bedeu-
tung "Spinnerei an der Lorze" und wird als Umge-
bungszone V mit Erhaltungsziel a deklariert.  
Das aus einem Studienauftrag hervorgegangene 
Siegerprojekt für die Überbauung des südlichen 
Teils des Grundstücks Nr. 378 sieht eine kammähn-
liche Bebauung vor. 4-5-geschossige (+ Attika) 
Längsbauten begleiten die Langgasse und fassen 
den Strassenraum. Rechtwinklig dazu greifen gegen 
Norden unterschiedlich lange 3-4-geschossige (+ At-
tika) Zeilenbauten in den Freiraum zum Mülibach. 
Die Bebauungsdichte nimmt von Süden Richtung 
Norden ab. Es besteht ein Freiraum zwischen dem 
Mülibach bzw. dem Industrieensemble Obermühle 
und der Überbauung, der zwischen den Bauzeilen 
weitergeführt wird. Zwischen dem südwestlichen 
und dem südöstlichen Baubereich des Grundstücks 
Nr. 378 ist ein 55 m breiter Abstand vorgesehen, der 
die Sicht von der Langgasse her auf die beiden his-
torischen Villen des Industrieensembles Obermühle 
ermöglicht.  
  
B.   
Der eBP Obermühle Süd wurde vom 20. November 
bis zum 21. Dezember 2020 öffentlich aufgelegt. 
Während der Auflagefrist erhoben A.________ und 
B.________ Einsprache. Der Gemeinderat Baar 
wies die Einsprache mit Beschluss vom 15. Juni 
2021 ab. Ebenfalls am 15. Juni 2021 erliess der Ge-
meinderat Baar den eBP Obermühle Süd mit einem 
separaten Beschluss unter dem Vorbehalt, dass 
auch die Teilrevision des oBP Obermühle in Rechts-
kraft erwächst.  
Die Teilrevision des Bebauungs- und Baulinienplans 
Obermühle beschloss der Gemeinderat im einfa-
chen Verfahren ebenfalls am 15. Juni 2021 unter 
dem Vorbehalt, dass der eBP Obermühle Süd in 
Rechtskraft erwächst. Dieser Beschluss wurde zu-
sammen mit den entsprechenden Unterlagen vom 
25. Juni bis zum 26. Juli 2021 öffentlich aufgelegt.  

Die gegen diese Beschlüsse von A.________ und 
B.________eingereichten Verwaltungsbeschwerden 
wies der Regierungsrat des Kantons Zug unter 
gleichzeitiger Vereinigung der Verfahren mit Be-
schluss vom 17. Januar 2023 ab. Gleichentags ge-
nehmigte der Regierungsrat die Teilrevision des Be-
bauungs- und Baulinienplans "Obermühle", Ge-
meinde Baar.  
Dagegen erhoben A.________ und B.________ Be-
schwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 
Zug. Mit Urteil vom 6. März 2024 wies dieses die 
Beschwerde ab.  
  
C.   
Mit Eingabe vom 4. Mai 2024 erheben A.________ 
und B.________ dagegen Beschwerde in öffentlich-
rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht. 
Sie beantragen, das Urteil des Verwaltungsgerichts 
vom 6. März 2024 aufzuheben. Allenfalls sei die Sa-
che an die Vorinstanzen zurückzuweisen, um die 
bundesrechtskonforme Interessenabwägung im Hin-
blick auf den Erlass des Bebauungsplans Ober-
mühle Süd durchzuführen. Subeventuell sei die Sa-
che an die Vorinstanzen zurückzuweisen, um in ei-
ner überarbeiteten Grundnutzungsordnung im Rah-
men der zurzeit laufenden Ortsplanungsrevision in 
der Gemeinde Baar die Nutzung der heutigen Bau-
parzelle planerisch zu prüfen bzw. die Umsetzung 
des ISOS in der Grundnutzungsordnung im Rahmen 
einer rechtsgenüglichen umfassenden Interessenab-
wägung vorzunehmen.  
  
D.   
Mit Präsidialverfügung vom 28. Mai 2024 hat das 
Bundesgericht das Gesuch der Beschwerdeführen-
den abgewiesen, der Beschwerde aufschiebende 
Wirkung zu erteilen.  
Die C.________ AG sowie das Verwaltungsgericht 
beantragen, die Beschwerde abzuweisen, soweit 
darauf einzutreten sei. Sowohl die Einwohnerge-
meinde Baar als auch die Baudirektion des Kantons 
Zug stellen den Antrag, die Beschwerde abzuwei-
sen. Das hierzu eingeladene Bundesamt für Kultur 
(BAK) hat zur Sache Stellung genommen. Die Be-
schwerdeführenden halten an ihren Anträgen fest.  
  
  
Erwägungen:   
  
1.   
Das angefochtene Urteil betrifft die Teilrevision des 
ordentlichen Bebauungsplans Obermühle und den 
Erlass des einfachen Bebauungsplans Obermühle 
Süd. Dagegen steht die Beschwerde in öffentlich-
rechtlichen Angelegenheiten zur Verfügung (Art. 82 
ff. BGG). Die Beschwerdeführenden haben am vo-
rinstanzlichen Verfahren teilgenommen und sind als 
Miteigentümer bzw. Miteigentümerin einer direkt an 
das Gestaltungsplanareal angrenzenden Liegen-
schaft zur Beschwerde berechtigt (Art. 89 Abs. 1 
BGG). Da auch die übrigen 
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Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die 
Beschwerde einzutreten, soweit sie zulässige und 
genügend begründete Rügen enthält (vgl. Art. 42 
Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 i.V.m. Art. 95 ff. BGG).  
  
2.   
2.1. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen An-
gelegenheiten kann insbesondere die Verletzung 
von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a BGG). 
Das Bundesgericht wendet das Recht zwar von Am-
tes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG), es prüft jedoch 
unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und 
Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG) nur 
die vorgebrachten Argumente, falls weitere rechtli-
che Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 
148 II 392 E. 1.4.1). In Bezug auf die Verletzung von 
Grundrechten gilt eine qualifizierte Rüge- und Sub-
stanziierungspflicht (Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 148 
II 392 E. 1.4.1). Die Anwendung von kantonalem 
Recht überprüft das Bundesgericht vorbehältlich Art. 
95 lit. c-e BGG im Wesentlichen auf Willkür und 
bloss insoweit, als eine solche Rüge in der Be-
schwerde präzis vorgebracht und begründet wird 
(Art. 95 BGG i.V.m. Art. 9 BV und Art. 106 Abs. 2 
BGG; BGE 141 l 105 E. 3.3.1 mit Hinweisen).   
  
2.2. Das Bundesgericht ist an den Sachverhalt ge-
bunden, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat, es 
sei denn, dieser erweise sich in einem entscheidwe-
sentlichen Punkt als offensichtlich falsch oder unvoll-
ständig bzw. seine Feststellung beruhe auf einer 
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG (Art. 97 
Abs. 1 und Art. 105 BGG), was in der Beschwerde-
schrift detailliert darzulegen ist (BGE 148 II 392 E. 
1.4.1).   
  
3.   
Die Beschwerdeführenden beantragen, allenfalls ein 
Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimat-
schutzkommission (ENHK) oder der Eidgenössi-
schen Kommission für Denkmalpflege (EKD) einzu-
holen.  
Vorliegend steht jedoch keine Bundesaufgabe im 
Sinne von Art. 2 NHG in Frage. Damit besteht 
grundsätzlich keine Notwendigkeit einer Begutach-
tung durch die ENHK gemäss Art. 7 Abs. 2 NHG. 
Auch eine fakultative Begutachtung nach Art. 8 
NHG kommt mangels Erfüllung einer Bundesauf-
gabe nicht in Frage. Zwar sieht darüber hinaus Art. 
25 Abs. 1 lit. e der Verordnung vom 16. Januar 1991 
über den Natur- und Heimatschutz (NHV; SR 451.1) 
vor, dass die ENHK und die EKD besondere Gut-
achten gemäss Art. 17a NHG erstatten, sofern ein 
Vorhaben, das keine Bundesaufgabe (Art. 2 NHG) 
bildet, ein Objekt beeinträchtigen könnte, das in ei-
nem Inventar des Bundes nach Art. 5 NHG aufge-
führt oder anderweitig von besonderer Bedeutung 
ist. Jedoch erfordert eine solche Begutachtung ge-
mäss Art. 17a NHG die Zustimmung des Kantons; 
sie ist im Gegensatz zu einer Begutachtung 
nach Art. 7 NHG nicht obligatorisch und kann 

deshalb auch nicht vom Bundesgericht angeordnet 
werden (zum Ganzen: Urteil 1C_572/2022 vom 2. 
November 2023 E. 3.1.4 mit Hinweisen).  
Der Verfahrensantrag auf Einholung eines Gutach-
tens der ENHK und/oder der EKD erweist sich als 
unbegründet und ist deshalb abzuweisen. Im Übri-
gen können die Beschwerdeführenden nichts für 
sich aus dem Umstand ableiten, dass in einem an-
deren, mutmasslich vergleichbaren kantonalen Ver-
fahren ein fakultatives Gutachten eingeholt wurde. 
Selbstredend erwächst ihnen gestützt auf das 
Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 BV) daraus kein An-
spruch auf Einholung eines fakultativen Gutachtens 
im vorliegenden Verfahren.  
  
4.   
Die Beschwerdeführenden kritisieren, dass das 
ISOS in der kantonalen Richtplanung und in der 
kommunalen Nutzungsplanung - sinngemäss be-
schränkt auf das Gebiet der Obermühle Süd in Baar 
- ungenügend einbezogen worden sei.  
  
4.1. Die Spinnerei an der Lorze (Baar), zu der auch 
das Industrieensemble Obermühle auf dem Grund-
stück Nr. 378 und das Brauerei-Ensemble gehören, 
ist als Objekt 5227 im Anhang des ISOS verzeich-
net. Das betroffene Baugrundstück Nr. 378 liegt im 
Umgebungsschutz schützenswerter Baudenkmäler. 
Im ISOS gehört das Baugrundstück zum Ortsbild 
von nationaler Bedeutung "Spinnerei an der Lorze" 
und wird als Umgebungszone V mit Erhaltungsziel a 
deklariert. Benannt wird die Umgebungszone V als 
"Vorgelände der Obermühle, flaches Wiesland, 
wichtig für die Gliederung des Orts" (ISOS Kanton 
Zug, Eidgenössisches Departement des Innern, 
2002, S. 217).   
Das Areal Obermühle und seine Umgebung wird im 
ISOS wie folgt beschrieben: "Weiter westlich in Rich-
tung Baar gibt eine grössere Wiesfläche die Sicht 
auf die Obermühle frei. [...] Zum heutigen Bestand 
gehören ein grosses Ökonomiegebäude in Back-
stein und zwei gleichartige klassizistische Herr-
schaftshäuser am Ende eines baumgesäumten Zu-
fahrtsweges. Weitherum sichtbar sind die hoch ra-
genden Betonquader der Getreidesilos. [...] Mit Aus-
nahme der 'Höllhäuser' am schattigen Eingang zum 
Lorzentobel werden die historischen Ortsteile mehr-
seitig von unübersichtlichen Neubauten bedrängt. 
Umso wichtiger geworden sind die noch unverbau-
ten Nahbereiche. Das Wiesland (V) an der Lang-
gasse gewährleistet den räumlichen Bezug der Müh-
lebauten zur Spinnerei und zugleich nach Baar. 
Freie Sicht auf die alten Industriebauten bietet der 
östliche, von der Sihlbruggstrasse und der Lorze be-
grenzte Hang." (ISOS Kanton Zug, a.a.O., S. 220).  
  
4.2. Durch die Aufnahme eines Objekts in ein Inven-
tar des Bundes gemäss Art. 5 des Bundesgesetzes 
vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz 
(NHG; SR 451) wird dargetan, dass es in besonde-
rem Masse die ungeschmälerte Erhaltung, jedenfalls 

https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_262%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F148-II-392%3Afr&number_of_ranks=0#page392
https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_262%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F148-II-392%3Afr&number_of_ranks=0#page392
https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_262%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F148-II-392%3Afr&number_of_ranks=0#page392
https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_262%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F148-II-392%3Afr&number_of_ranks=0#page392
https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_262%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F148-II-392%3Afr&number_of_ranks=0#page392
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aber unter Einbezug von Wiederherstellungs- oder 
angemessenen Ersatzmassnahmen die grösstmögli-
che Schonung verdient (Art. 6 Abs. 1 NHG). In un-
mittelbarer Weise gilt diese Schutzbestimmung in-
des, wie Art. 6 Abs. 2 NHG festhält, lediglich bei der 
Erfüllung von Bundesaufgaben (Art. 2 NHG). Soweit 
wie vorliegend keine Bundesaufgabe in Frage steht, 
wird der Schutz von Ortsbildern vorab durch kanto-
nales, einschliesslich kommunales, Recht gewähr-
leistet (BGE 135 II 209 E. 2.1 mit Hinweisen). Die 
Bundesinventare sind insoweit aber nicht völlig un-
massgeblich. Sie sind vielmehr bei der Nutzungspla-
nung, bei der Auslegung unbestimmter Begriffe des 
Baurechts sowie bei im Einzelfall erforderlichen Inte-
ressenabwägungen zu berücksichtigen (zum Gan-
zen: Urteil 1C_572/2022 vom 2. November 2023 E. 
3.1.1 mit Hinweisen; vgl. BGE 135 II 209 E. 2.1).   
  
4.3. Im Rahmen ihrer allgemeinen Planungspflicht 
nach Art. 2 RPG (SR 700) legen die Kantone die 
Planungsgrundlagen in ihrer Richtplanung im Allge-
meinen fest (Art. 6 RPG) und berücksichtigen so-
wohl die Konzepte und Sachpläne des Bundes (Art. 
6 Abs. 4 RPG) als auch die Bundesinventare 
(vgl. Art. 6 Abs. 2 lit. b RPG; PIERRE TSCHANNEN, 
in: Aemisegger u.a. [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: 
Richt- und Sachplanung, Interessenabwägung, 
2019, Rz. 30 zu Art. 6). Aufgrund der Behördenver-
bindlichkeit der Richtplanung (Art. 9 RPG) finden die 
Schutzanliegen der Bundesinventare auf diese 
Weise Eingang in die Nutzungsplanung (Art. 14 ff. 
RPG), insbesondere in die Ausscheidung von 
Schutzzonen (Art. 17 Abs. 1 RPG) und in die Anord-
nung von andern Schutzmassnahmen (Art. 17 Abs. 
2 RPG). In Bezug auf die geeigneten Schutzmass-
nahmen verfügen die Kantone und Gemeinden über 
einen erheblichen Beurteilungsspielraum. Erst eine 
solchermassen ausgestaltete Nutzungsplanung ist 
auch für die Eigentümerinnen und Eigentümer ver-
bindlich, und erst wenn diese grundeigentümerver-
bindlichen Festlegungen erfolgt sind, finden diese im 
Baubewilligungsverfahren Anwendung (BGE 135 II 
209 E. 2.1; zum Ganzen: Urteil 1C_572/2022 vom 2. 
November 2023 E. 3.1.2; je mit Hinweisen).   
Nach Art. 21 Abs. 2 RPG werden die Nutzungspläne 
überprüft und nötigenfalls angepasst, wenn sich die 
Verhältnisse erheblich geändert haben. Ein Zonen-
plan kann seinen Zweck nur erfüllen, wenn er eine 
gewisse Beständigkeit aufweist (BGE 144 II 41 E. 
5.1; 132 II 408 E. 4.2; 120 Ia 227 E. 2b mit Hinwei-
sen). Für Bauzonen gilt ein Planungshorizont von 
grundsätzlich 15 Jahren (Art. 15 Abs. 1 RPG). Je 
neuer ein Zonenplan ist, umso mehr darf mit seiner 
Beständigkeit gerechnet werden, und je einschnei-
dender sich die beabsichtigte Änderung auswirkt, 
umso gewichtiger müssen die Gründe sein, die für 
die Planänderung sprechen (BGE 120 Ia 227 E. 
2c; 113 Ia 444 E. 5a; zum Ganzen: Ur-
teile 1C_572/2022 vom 2. November 2023 E. 
3.1.2; 1C_643/2020 vom 7. Januar 2022 E. 3.3).  
  

4.4. Nutzungspläne werden prozessual wie Verfü-
gungen behandelt. Sie müssen bei ihrem Erlass an-
gefochten werden, ansonsten sie grundsätzlich 
rechtsbeständig werden und im Baubewilligungsver-
fahren nicht mehr vorfrageweise überprüft werden 
können. Ausnahmsweise ist die vorfrageweise Über-
prüfung eines Nutzungsplans zulässig, namentlich 
wenn sich die Betroffenen bei Planerlass noch nicht 
über die ihnen auferlegten Beschränkungen Re-
chenschaft geben konnten, sie im damaligen Zeit-
punkt keine Möglichkeit hatten, ihre Interessen zu 
verteidigen, oder wenn sich die tatsächlichen Ver-
hältnisse oder die gesetzlichen Voraussetzungen 
seit Planerlass so erheblich geändert haben, dass 
die Planung rechtswidrig geworden sein könnte, und 
das Interesse an ihrer Überprüfung bzw. Anpassung 
die entgegenstehenden Interessen der Rechtssi-
cherheit und der Planbeständigkeit (vgl. Art. 21 Abs. 
2 RPG) überwiegt (BGE 148 II 417 E. 3.3; Ur-
teil 1C_297/2022 vom 11. Oktober 2023 E. 2.1.2; je 
mit Hinweisen). Diese Rechtslage gilt auch, wenn 
das ISOS in der Nutzungsplanung mutmasslich nicht 
oder nur ungenügend berücksichtigt wurde (vgl. Ur-
teil 1C_572/2022 vom 2. November 2023 E. 3.1.3 
mit Hinweisen).   
  
4.5. Der ISOS-Eintrag "Spinnerei an der Lorze", der 
die Obermühle Süd umfasst, stammt aus dem Jahr 
2002. Die Bauordnung samt Zonenplan wurde von 
der Gemeinde Baar am 5. Juni 2005 beschlossen 
und am 27. März 2007 vom Regierungsrat geneh-
migt. Gegen den Genehmigungsbeschluss gingen 
keine Beschwerden ein und die Ortsplanungsrevi-
sion trat in Kraft. Der kantonale Richtplan vom 28. 
Januar 2004, auf den sich die kommunale Ortspla-
nung stützte, enthielt die Bestimmung, dass die Ge-
meinden und der Kanton das Inventar der schüt-
zenswerten Ortsbilder der Schweiz als Planungshilfe 
beiziehen (S. 7.2.3). Für die Spinnerei wurde im 
Rahmen der Revision der Nutzungsplanung im Jahr 
2005 vor diesem Hintergrund neu eine Ortsbild-
schutzzone erlassen. Hingegen wurde die Ober-
mühle Süd in der Bauzone (W3 bzw. WA4; vorne lit. 
A) belassen. Im Übrigen wurde auch keine Pla-
nungszone (vgl. Art. 27 Abs. 1 RPG) für die be-
troffene Parzelle erlassen.   
Die Beschwerdeführenden haben damals weder den 
Zonenplan noch die Vorschriften der Bauordnung 
angefochten, obwohl ihnen dies möglich gewesen 
wäre. Insbesondere kann nicht gesagt werden, dass 
sie zu jenem Zeitpunkt den nun vorgebrachten Be-
schwerdegrund noch nicht erkennen konnten und 
sich daher keine Rechenschaft darüber geben konn-
ten. Sie rügen nämlich in erster Linie, dass das frag-
liche Grundstück der Bauzone zugewiesen wurde, 
obwohl das ISOS ein absolutes Bauverbot empfahl. 
Die Möglichkeit der Bebauung war bereits damals 
klar ersichtlich, mit der Überbauung musste daher 
schon zu jenem Zeitpunkt gerechnet werden. Dass 
sich die tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse 
seit der Festsetzung des Nutzungsplans in einer 

https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_262%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-II-209%3Afr&number_of_ranks=0#page209
https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_262%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-II-209%3Afr&number_of_ranks=0#page209
https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_262%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-II-209%3Afr&number_of_ranks=0#page209
https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_262%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-II-209%3Afr&number_of_ranks=0#page209
https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_262%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-II-41%3Afr&number_of_ranks=0#page41
https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_262%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-II-408%3Afr&number_of_ranks=0#page408
https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_262%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IA-227%3Afr&number_of_ranks=0#page227
https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_262%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IA-227%3Afr&number_of_ranks=0#page227
https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_262%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F113-IA-444%3Afr&number_of_ranks=0#page444
https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_262%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F148-II-417%3Afr&number_of_ranks=0#page417
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Weise verändert hätten, die den Plan als nicht mehr 
rechtmässig erscheinen lassen würden, ist ebenfalls 
weder hinreichend dargetan noch ersichtlich. Nicht 
zu überzeugen vermag namentlich das Vorbringen 
der Beschwerdeführenden, wonach sich die rechtli-
chen Verhältnisse nachträglich erheblich geändert 
hätten, da die Bedeutung des ISOS und die Pflicht 
zu dessen Berücksichtigung für die Kantone und die 
Gemeinden erst mit BGE 135 II 209 aus dem Jahr 
2009 und der diesen präzisierenden bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung geklärt worden sei. Das Bun-
desgericht erachtet diese rechtliche Veränderung 
nicht als ausreichende nachträgliche Entwicklung für 
eine vorfrageweise Überprüfung der Nutzungspla-
nung auf die Vereinbarkeit mit dem Bundesinventar 
(vgl. das Urteil 1C_643/2020 vom 7. Januar 2022 E. 
3.6 und 3.10). Dasselbe gilt für die am 1. Juli 2010 in 
Kraft getretene, ausdrückliche Berücksichtigungs-
pflicht in Art. 4a der altrechtlichen Verordnung vom 
9. September 1981 über das Bundesinventar der 
schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (aVISOS; 
SR 451.12; heute: Art. 11 der gleichnamigen Verord-
nung vom 13. November 2019 [VISOS; SR 451.12]; 
vgl. Urteil 1C_643/2020 vom 7. Januar 2022 E. 3.6 
und 3.10). Etwas anderes kann entgegen den Be-
schwerdeführenden auch nicht aus dem Ur-
teil 1C_459/2020 vom 27. Oktober 2022 abgeleitet 
werden, in dem keine akzessorische Überprüfung 
der Grundnutzungsplanung zur Diskussion stand, 
sondern die Grundnutzungsplanung selbst Verfah-
rensgegenstand bildete (zum Ganzen: Ur-
teil 1C_572/2022 vom 2. November 2023 E. 3.1.5 
mit Hinweisen). Auch der Umstand, dass mit der Re-
vision des RPG, die am 1. Mai 2014 in Kraft getreten 
ist, die Siedlungsentwicklung nach innen als Ziel der 
Raumplanung ins Bundesrecht eingeführt wurde, 
reicht weder für sich noch in Verbindung mit den 
vorgenannten Rechtsänderungen dazu aus, eine er-
hebliche Änderung der Verhältnisse im Sinne 
von Art. 21 Abs. 2 RPG zu begründen (vgl. BGE 144 
II 41 E. 5.2; Urteil 1C_300/2020 vom 1. Dezember 
2020 E. 2.2.2, in: ZBl 122/2021 S. 630). Es ist zu-
dem unzutreffend, dass das ISOS bei der Erarbei-
tung des Bebauungsplans vollends ausser Acht ge-
lassen wurde.  
Die Voraussetzungen einer akzessorischen Über-
prüfung der Grundnutzungsordnung der Gemeinde 
Baar sind daher nicht gegeben, weshalb gegenwär-
tig die von den Beschwerdeführenden verlangte par-
zellenscharfe und grundeigentümerverbindliche Um-
setzung des ISOS in der kommunalen Grundnut-
zungsordnung in dem Sinne, dass das Grundstück 
Nr. 378 z.B. einer Nichtbauzone zuzuweisen wäre, 
nicht zu erfolgen hat.  
  
4.6. Soweit die Beschwerdeführenden den Richtplan 
kritisieren, sind sie ebenfalls nicht zu hören. Eine ak-
zessorische Infragestellung des Richtplans im Rah-
men eines Nutzungsplan- oder Baubewilligungsver-
fahrens ist zwar grundsätzlich möglich (BGE 119 Ia 
285 E. 3b; 107 Ia 77 E. 3; Urteil 1C_47/2020 vom 

17. Juni 2021 E. 9; HEINZ AEMISEGGER/KARIN 
SCHERRER REBER, Basler Kommentar, Bundes-
gerichtsgesetz, 3. Aufl. 2018, N. 37 zu Art. 82 BGG). 
Auch diesbezüglich besteht diese akzessorische An-
fechtungsmöglichkeit jedoch hauptsächlich aus dem 
Grund, dass Beschwerdeführenden der Rechtsweg 
nicht versperrt werden soll, wenn und soweit entwe-
der die Wirkungen der Eigentumsbeschränkungen 
im Zeitpunkt des Planerlasses noch nicht erkennbar 
waren oder sich die tatsächlichen oder rechtlichen 
Rahmenbedingungen derart geändert haben, dass 
das öffentliche Interesse an den auferlegten Eigen-
tumsbeschränkungen dahingefallen ist (vgl. in die-
sem Sinne im Zusammenhang mit der akzessori-
schen Anfechtung des Nutzungsplans vorne E. 3.4; 
PETER HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes 
Umweltschutzrecht, 7. Aufl. 2022, 599). Kann hinge-
gen die Grundnutzungsordnung nicht mehr ange-
fochten werden, ist auch eine akzessorische Infrage-
stellung des Richtplans ausgeschlossen, soweit es 
wie vorliegend um Fragen geht, die just im Grund-
nutzungsplan umgesetzt wurden und die Tragweite 
der Eigentumsbeschränkungen insoweit bereits aus 
der Grundnutzungsordnung erkennbar waren. Vor-
liegend ist im Wesentlichen nämlich die Zulässigkeit 
einer Überbauung der Parzelle und damit letztlich 
die Zuweisung des fraglichen Grundstücks zu einer 
Bauzone umstritten. Die Beschwerdeführenden hät-
ten bereits beim Erlass der Grundnutzungsordnung 
die Möglichkeit und auch Anlass gehabt, die Richt-
planung diesbezüglich akzessorisch infrage zu stel-
len.   
  
4.7. Können der Richtplan und die Grundnutzungs-
ordnung nicht angefochten werden und weist Letz-
tere das fragliche Grundstück einer Bauzone zu, 
kann ein darauf gestützter einfacher Bebauungsplan 
nicht dahingehend kritisiert werden, dass dieser die 
Überbauung der Bauparzelle zulässt. Das diesbe-
zügliche Ob ist in diesem Stadium der Planung ent-
schieden, zur Disposition steht, zu einem gewissen 
Grad, einzig das Wie. Entsprechend kann sich auch 
die Berücksichtigung des ISOS nur noch auf das 
Wie beziehen. Über weite Strecken kritisieren die 
Beschwerdeführenden jedoch einzig das Ob (die 
Nichtumsetzung der ISOS-Empfehlung eines abso-
luten Bauverbots) sowie die Richtplanung und die 
Grundnutzungsordnung. Insoweit sind sie nicht zu 
hören.   
Selbst wo die Beschwerdeführenden die angeblich 
ungenügende Berücksichtigung des ISOS bei der 
Teilrevision des ordentlichen Bebauungsplans Ober-
mühle Süd bzw. im Verfahren zum Erlass des einfa-
chen Bebauungsplans kritisieren, setzt ihre Argu-
mentation im Grunde voraus, dass das ISOS in der 
Grundnutzungsordnung unberücksichtigt blieb. So 
legen sie dar, dass eine nachträgliche Berücksichti-
gung des ISOS im einfachen Bebauungsplan bzw. 
im Rahmen dieses Planungsschritts den Anforde-
rungen zur Umsetzung des ISOS nicht genügen 
könne. Sie setzen damit jedoch etwas voraus, das 

https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_262%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-II-209%3Afr&number_of_ranks=0#page209
https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_262%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-II-41%3Afr&number_of_ranks=0#page41
https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_262%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-II-41%3Afr&number_of_ranks=0#page41
https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_262%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IA-285%3Afr&number_of_ranks=0#page285
https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_262%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IA-285%3Afr&number_of_ranks=0#page285
https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_262%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F107-IA-77%3Afr&number_of_ranks=0#page77
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nicht erstellt ist und nicht mehr überprüft werden 
kann. Vielmehr besteht der unterstellte Nachholbe-
darf aus rechtlicher Sicht nicht, womit dieser Argu-
mentation die Grundlage entzogen ist. Daran ändert 
auch nichts, dass auf einer angrenzenden Baupar-
zelle ein Bauvorhaben mangels Konformität mit dem 
Denkmalschutz nicht bewilligt wurde; die Beschwer-
deführenden können daraus auch gestützt auf Art. 8 
BV nichts zu ihren Gunsten ableiten. Entgegen der 
Ansicht der Beschwerdeführenden ist es zudem 
nicht willkürlich, wenn die Vorinstanz die angefoch-
tenen Planungserlasse schützt, obwohl diese im Ge-
gensatz zum ISOS und zum einschlägigen Inventar-
blatt des kantonalen Amts für Denkmalpflege die 
Überbauung der Bauparzelle zulassen. Letztlich sind 
die dahingehenden Einwände der Beschwerdefüh-
renden darauf gerichtet, die Zulässigkeit einer Über-
bauung des betroffenen Grundstücks abzustreiten, 
was materiell einem Rückkommen auf die Grundnut-
zungsplanung gleichkommt und wie gezeigt nicht 
mehr zulässig ist (vorne E. 4.6). Auch diesbezüglich 
gehen ihre Einwände damit ins Leere.  
  
4.8. Soweit die Beschwerdeführenden ihre Kritik ne-
ben der Zulässigkeit der Überbauung (das Ob) auch 
gegen die konkret geplante Abweichung von der 
Grundnutzungsordnung (das Wie; vgl. vorne E. 4.7) 
richten, bleibt sie unsubstanziiert. So vermögen die 
Beschwerdeführenden nicht rechtsgenüglich darzu-
legen, inwiefern die angefochtenen Planungser-
lasse, die sich auch nach Ansicht des BAK im Rah-
men des kantonalen/kommunalen Ermessensbe-
reichs bewegen, auf einer ungenügenden Interes-
senabwägung beruhen und ein rechtsfehlerhaftes 
Ergebnis zeitigen sollen. Insbesondere legen sie 
nicht rechtsgenüglich dar, inwiefern der angefoch-
tene Entscheid - wie sie in verschiedener Hinsicht 
vorbringen - willkürlich sein soll (vgl. vorne E. 2.1).   
  
5.   
Die Beschwerde erweist sich als unbegründet. Sie 
ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.  
Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichts-
kosten den Beschwerdeführenden aufzuerlegen 
(vgl. Art. 66 Abs. 1 und 5 BGG). Diese haben der 
anwaltlich vertretenen privaten Beschwerdegegnerin 
eine angemessene Parteientschädigung zu bezah-
len (Art. 68 BGG).  
  
  
Demnach erkennt das Bundesgericht:   
  
1.   
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf 
einzutreten ist.  
  
2.   
Die Gerichtskosten von insgesamt Fr. 4'000.- für das 
bundesgerichtliche Verfahren werden den Be-
schwerdeführenden auferlegt.  
  

3.   
Die Beschwerdeführenden haben der Beschwerde-
gegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren eine 
Parteientschädigung von Fr. 4'000.- zu bezahlen.  
  
4.   
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Gemeinderat 
Baar, dem Regierungsrat des Kantons Zug, dem Ver-
waltungsgericht des Kantons Zug, Verwaltungsrecht-
liche Kammer, und dem Bundesamt für Kultur schrift-
lich mitgeteilt.  
  
  
Lausanne, 22. August 2025  
  
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung  
des Schweizerischen Bundesgerichts  
  
Der Präsident: Haag  
  
Der Gerichtsschreiber: Bisaz  
 


